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Amtliches

Berkrindigungsblatt
_ für - e« Amtsbezirk Durlach ._
Nr . 72. Samstag den 14 . Oktober 1916 .

Sonder -Ausgabe
Bekanntmachungen .

( Nr . 5396 ) Verordnung über die Regelung
des Fleischverbrauchs .

Vom LI . August 1916.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnah-

inen zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916
«Neuhs- Gcsetzbl . S . 401 ) wird folgende Verordnung erlassen :

81.
Der Verbrauch von Fleisch und Fleischwaren wird nach

MnsjiMdc^der nachstehenden Vorschriften geregelt.
Als Fleisch und Fleischwaren im Sinne dieser Verord¬

nung gellen :
1 . das Muskelslcisch mit eingewachsenen Knochen von

Rindvieh. Schafen und Schweinen lS .chlachivichsleisch) ,
sowie Hühner.

2 . das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von
Rot - , Dam - , Schwarz» und Rehwild «Wildbrets.

:>. roher , gesalzener ode ^ geräucherter Speck und Rahsett,
4 . die Singeweide des « chlachtviehsi
-D zubereiietes Schlachtviehfleisch und Wildbret, sowie

Wurst. Fleischkonserven und sonstige ' Dauerwaren aller
Art

Vom Fleische losgelöste Knochen, Euter . Füße , mit Aus¬
nahme der Scktoeinepioten. Flecke , Lungckn , Darme «Gekröses .
Gehirn und Flozmaul , ferner Wildaufbruch einschließlich
Herz und Leder sowie Wildköpfe gelten nicht als Fleisch und

> - -
Die Landeszentralbehürden oder die von ihnen bestimm -

leu Behörden können den Verbrauch von Fleisch und Fleisch-
waren einschließlich Wildbret und Geflügel, die dieser Ver¬
ordnung nicht unterliegen , ihrerseits regeln. Hierbei darf
jedoch die nach 8 6 Abs. 1 vom Krieasernährungsamie fest¬
gesetzte Höchstmenge an Fleisch und Fleischwaren, die dieser
Verordnung unterliegen , nicht erhöht werden .

8 8-
D . e Vcrorauchsregelung erfolgt durch die Kommunal-

verbäude. Diese können den Gemeinden die Regelung für
d : e Geincindebezirke übertragen . Gemeinden, die nach der
letzten Volkszählung mehr als lOllOO Einwohner hatten ,
können die Ilebertragung verlangen.

Die Landeszcntralbehörden oder die von ihnen bestimm¬
ten Bebörden können die Kommunalverbände und Gemein¬
den >ür die Zwecke der Regelung vereinigen,,sie können auch
die Regelung nir ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirks selbst
vornehmen. Soweit die Regelung hiernach für einen größe¬
ren Bezirk erfolgt, ruhen die Befugnisse der zu diesem Be¬
zirke gebärenden Stellen .

8 4.
Fleisch und Fleischwaren dürfen entgeltlich oder unent -

geitllch a » Verbraucher npr gegen Fleischkarte abgegeben
und van Verbrauchern nur gegen Fleischkarte bezogen wer¬
den : . Dies gilt auch für die Abgabe iu Gast- , Schank - und
Spo . ielrurtschaiten sowie in Vereins- und Ersrischungs-
ränmen und Fremdenheimen. Es gilt nicht für die Abgabe
durch de » Selbstversorger an die im 8 lO Abs. 1 genannten
Vertonen.

Den Verbrauch in Krankenhäusern und anderen geschlos¬
senen Anstalten können die Kommunalvcrbändc in anderer
Weile regeln .

8 ö.
Die Fleiichkarte gilt im ganzen Reiche. Sie besteht aus

euicr Stammkarte und mehreren Abschnitten lFIeischmarkeu) ,
Die Abschnitte sind gültig nur im Zusammenhang« mit der
Stammkarte .

Der Bezugsberechtigte oder der Haushaltungsvorstand
hm aus der Stammkarte seinen Namen einzutragen . Die
ilebertragung der Stammkarte wie der Abschnitte auf
andere Personen ist verboten, soweit es sich nicht um solche
Personen bandelt, die demselben Haushalt angehören oder
in ihm dauernd oder vorübergehend verpflegt werden.

Das Kriegsernährungsamt erläßt nähere Bestimmungen
über die Ausgestaltung der Fleischkarte .

8 6-
Das Kriegsernührungsamt setzt fest, welche Höchstmenge

an Fleisch und . Fleischwaren auf die Fleischkarte bezogen
werden darf und mit welchem Gewichte die einzelnen Arten
pon Fleisch - und Fleischwaren auf die Höchstmeng« anzu-
rechnen sind . Hierbei ist auf eine entsprechend geringere
Bewertung des Wildes, der Hühner und der Eingeweide Be¬
dacht zu nchmtkn.

Wenn im Bezirk eines Kommunalverbandes die Nach¬
frage aus den verfügbaren Fleischbeständen voraussichtlich
nicht gedeckt werden kanL . bat der Kommunalverband die
jeweilig festgesetzte HölMmenge, entsprechend herabzusetzen
oder durch andere Maßnahmen nir eine gleichmäßige Be¬
schränkung im Bezüge von Fleisch und Fleischware » oder
einzelner Ärleu davon zu sorgen .

Hede Perior : erhalt für je vier Wochen eine Fleischkarte .Kinder erhalten bis zum Begiune des Kalenderjahrs ,rn dein sre das sechste Lebensjahr vollenden , nur die Hälfte
der testgesetzten Wochenmenge .

Auf Antrag , des Bezugsberechtigtenkann der Kommunal¬
verband an Stelle der Fleischkarte Bezugsscheine auf andere
ihm zur Verfügung stehende Lebensmittel ausgeben,

8 8.
Die Kommunalverbände haben die Zuteilung von Fleischund Fleischwaren an Schlächtereien «Fleischereien , Metz¬

gereien ) . Gastwirtschaften und sonstige Betriebe, in denen
«xleisch und Fleischwaren gewerbsmäßig an Verbraucher ab¬
gegeben werden, zu regeln. Sie haben durch Einführung
von Bezugsscheinen odet aus andere Weise für eine aus¬
reichende Ueberwachnng dieser Betriebe zu sorgen .

8 9.
Die Berbrauchsregelung erstreckt sich auch auf die Selbst¬

versorger. Als Selbstversorger gilt , loer durch Hausichl 'och-
tnng oder Lurch Ausübung der Jagd Fleisch und Flcisch-
waren zum Verbrauch im eigenen Haushalt gewinnt.

Mehrere Personen , die für den eigenen Verbrauch ge¬
meinsam Schweine mästen, werden ebenfalls als Selbst¬
versorger angesehen. Als Selbstversorger können vom Kom-
munalverbande ferner anerkannt werden Krankenhäuser
und ähnliche Anstalten, die Schweine ausschließlich zur Ver¬
sorgung der von ihnen zu verköstigenden Personen , sowie
gewerbliche Betriebe , die Schweine ausschließlich zur Ver-
lorgung ihrer Angestellten und Arbeiter masten.

Selbstversorger bedürfen zur Hausschlachtung von
Schweinen und von Rindvieh, mit Ausnahme von Kälbern
bis zu sechs Wochen , der Genehmigung des Kommunalver¬
bandes . Die Genehmigung hat zur Voraussetzung, daß der
Sell stversorger das Tier in seiner Wirtschaft mindestens
sechs Wochen gehalten hat . Die Genehmigung ist nicht zu
erteilen , wenn durch die Hausschlachtung der Fleischvorräi
des Selbstversorgers die ihm zustehende Fleischmenge so er¬
heblich übersteigen würde, daß ein Verderben der Vorräte
zu befürchten ist.

Hausschlachtungen von Kälbern bis zu sechs Wochen,
von Schafen und Hühnern sind dem Kommunalverband an-
zuzeigen. Die Landeszentralbebörden können auch diese Haus-
ichlachtungen von der Genehmigung des Kommunalverban¬
des abhängig machen .

Die Verwendung von Wildbret im eigenen Haushalt
sowie die Abgabe an andere sind dem Kommunalverband
anznzeigen .

8 io.
Tie Selbstversorger können das aus Hausschlachtungen

oder durch Ausübung der Jagd gewonnene Fleisch unter
Zugrundelegung der nach 8 6 Abs. 1 festgesetzten Höchstmenge
zum Verbrauch im eigenen Haushalt verwenden. Zum
Haushalt gehören auch die Wirtschaftsangehörigen einschließ¬
lich des Gesindes sowie ferner Naturalberechtigte, insbeson¬
dere Altenteiler und Arbeiter , soweit sie kraft ihrer Be¬
rechtigung oder als Lohn Fleisch zu beanspruchen haben .

Erfolgt die Verwendung des Fleisches gemäß Abs. 1
Satz 1 innerhalb des Zeitraums , für den der Selbstversorger
bereits Fleischkarten erhalte» hat . so hat er eine entsvrcchende
Anzahl Fleisckkarten nach näherer Regelung des Kommunal-
verbandcs diesem znrückzugeben . Erstreckt sich die Verwen¬
dung über diesen Zeitraum hinaus , lo bat der Selbstversorger
außerdem bei Ausgabe neuer Fleischkarten anzugeben,
innerhalb welcher Keit er die Fleiscbvorräte verwenden will .
Für diese Zeit erhält er nur so viele Flcischkartcn . als ihm
nach Abzug der Vorräte noch -u ' leben . ,Hierbei werden das Schlncklviebfleisch «8 1 Abi . 2 Nr . 1 )
mit drei Fünsteilcn des Scblachtacwicksts. Wildbret und
Hübner nach dem Maßstab des 8 6 Abs. 1 angcrechnet .
Selbstversorgern , die ihren Bedarf an Schweinefleisch durch
Hausschlachtung decken , wird bei dem ersten Schweine das
sie innerhalb eines jeden Jahres , gerechnet vom Inkraft¬
treten dieser Verordnung ab . schlachten, das Schlachtgewicht
nur zur Hälfte angerechnct . Das Schlachtgewicht ist amtlich
festzustellen .

8 N .
Fleisch , das aus Notschlachtungen anfällt , unterliegt nicht

der Verbrauchsregelung , wenn es bei der Fleischbeschau für
minderwertig oder nur bedingt tauglich erklärt wird.
Fleisch , das ohne Beschränkung für den menschliche» Ge¬
nuß tauglich befunden wird, unterliegt der Verbrauchs¬
regelung : dem Selbstversorger ist es nach Maßgabe des 8 10
Abs . 3 anzurechnen.

8 12 .
Die Laudeszentralbehörden oder die von ihnen bestinini -

! en Behörden können anordnen , daß Fleisch und Fleisch¬
waren , mit Ausnahme von Wild und Hühnern , aus einem
Kommnnalverband oder größeren Bezirke nur mit behörd¬
licher Genehmigung ausgeführi werden dürfen.



8 13 .
Die Lanbeszentralbehörden oder die von ihnen bestimm¬

ten Behörden erlassen die zur Ausführung dieser Verord¬
nung erforderlichen Bestimmungen . Sie bestimmen , welcher
Verband als Kommunalverband gilt .

8 II .
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft :

1 . wer entgegen ^den Vorschriften lm 8 4 Abs. 1 , 8 10
Fleisch oder Fleischwaren abgibt , bezieht oder ver¬
braucht :

2 . wer den Vorschriften im 8 5 Abs. 2 zuwiderhandelt :
3 . wer ohne die nach 8 6 erforderliche Genehmigung

eine Sausschlachtung vornimmt oder vornehmen
läßt :

4 . wer es unterlägt , die vorgeschriebenen Anzeigen an
den Kommunalverband zu erstatten oder wissentlich
unvollständige oder unrichtige Angaben macht :

5 . wer den auf Grund der 88 2/ 3 . 8 4 Abs. 2 , 88 8 . 10 .
12 , 18 erlassenen Bestimmungen züwiderbandelt .

Neben der Strafe können Fleisch und Fleisch-Waren , auf
die sich die strafbare Handlung bezieht , eingezogen werden ,
ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder nicht .

^ ^ 8 1Z .
Das Kriegsernährungsamt kann Ausnahmen von den

Vorschriften dieser Verordnung zulaffcn .
Die gleiche Befugnis haben die Landeszentralbehörden

und die von ihnen bestimmten Stellen : sie bedürfen zur Zu¬
lassung von Ausnahmen der Zustimmung des Kriegs¬
ernährungsamts .

§ 16 .
Diese Verordnung tritt mit dem 2 . Oktober 1916 in

Kraft .
Vor diesem Zeitpunkt von Landeszentralbehörden oder

anderen Behörden ausgegebene Fleischmarken behalte « ib - --
Gültigkeit : sie berechtigten jedoch zum Bezüge vo» Fleisch
und Fleischwaren nur bis zu der nach 8 6 Abs. 1 vom
Kriegsernährungsamte festgesetzten Höchstmenge.

Berlin , den 21 . August 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers :

Or . Helfferich .

Verordnung .
sVom 28 . September 1916 .1

Die Regeln »^ des Fleischverbrauchs betreffend .

Zum Vollzug der Verordnung des Reichskanzlers
vom 21 . August .1916 über die Regelung des Fleischver¬
brauchs (Reichs-Gesetzblatt Seite 94l ) wird verordnet was
folgt :

8 1 -
Im Sinne der Verordnung ist Landeszcntralbehörde

bas Ministerium des Innern .
Kvmmunnlverbande im Sinne der Verordnung sind

die Ttäd . e mit mindestens 10 006 Einwohnern und im
übrigen die Amtsbezirke.

Dir Bestimmungen des 8 2 Absatz 2 bis 4 unserer Ver¬
ordnung vom II . August 1916, den Verkehr mit Brotge¬
treide uns Mehl ans der Ernte 1916 betreffend ( Gesetzes -
und Verordnungsblatt Seite 2 ! 91 , finden entsprechende
Anwendung .

Die Fleischuersvrgnngsstcllc teilt den Kvmmnnalver -
bäntzen die Höchstzahl der für ihren Bezirk für einen be¬
stimmten Zeitraum zugeiasscncn Schlachtungen an Rind¬
vieh . Schafen und Schweinen mit . Die nicht städtischen
Kvmmunalvcrbände verteilen Sie zugelassenen Schlachtun¬
gen auf die Gemeinden ihres Bezirks , wobei eine Zn -am -
menfaffttün mehrerer Gemeinden erfolgen kann,

Tie städtischen Kvmmunalverbändc und die übrigen
Gemeinden verteilen die auf sic entfallenden gewerbs¬
mässigen Schlachtungen, soweit sie sie nicht selbst vorneh¬
men . am die um Zuweisung von Schlachtungen nachsnchen -
deu Betriebe . Rur solche Betriebe dürfen berücksichtigt
werden , welche schon vor Znirnftireten dieser Verordnung
gewerbsmässig geschlach ' ct haben . Bei der Verteilung der
Schlachmnaen ist in erster Reihe auzustrebcii , dass die Ab¬
gabe des FlciicheS an die Bcvölkernna » ch möglichst ohne
Ansammlungen vor den Verkaufsstellen vollzieht . Die
Zuwcistnig einer grösseren Zahl von Schlachtungen an ein¬

zelne Betriebe kann davon abhängig gemacht m-crdc -. : , dass
sie bestimmt« Zweigverkaufsstellc » erricht .- ,: o .- . r f -.

- r.mr -
hiu vsfenhaltcn . In zweiter Rci !>e sind für Sie Zer -eftu :: .,
der Schlachtungen die von den Betrieben rrt : unz . g :
vereinnahmten und aboeliescrten Fleisch .uarien , F . ei . -
Bezugsscheine und Bescheinigungen nach 8 7 Sie ft- .- B : e : . -
nung massgebend .

Dein Fleischbeschau « - ist von der Verteilt : -. er
Schlachtungen ans Sie Betriebe Mitteilung zu n.-gch .-n .

Den einzelnen Betrieben sind für Sie ihnen rua .' lt : !-
leu Schlachtungen Schlachtscheine ansznste '

.lcn .

Die gewerbsmässige Schlachtungen aussnh : enden Be¬
triebe haben ein Schlachrbuch zu snmreu , in welchem -jere
vvrgenvmmcne Schlachtung und das hierbei crzie . u:
Schlachtgewicht , vom Fleischbesthancrzu bc 'LeinHen in . Sie
dürfen Schlachtungen nur in dem Umfange vornehmen ,
als ihnen Schlachtscheine auKacstclli sind . Erfolg -.-.ne
Schlachtung, zu Seren Vornahme eine Ermächligunq durch
einen Schlachtschein fehlt , so ist das Fleisch zugunsten der
Gemeinde durch das Büracrmeistrramt cinzuHehen : ein
Entgelt wird hierfür nicht bezahlt,

Betriebe , welche über Sic genehmigte Hvehstzah ! hin¬
aus Schlachtungen vorgenommen haben , sind bei Ser kü : : --
tigcn Untrrrrrteilurft seitens Ser städli -chen Konnnnual -
verbände oder der Gemeinden nicht mehr zu berü - i >>ch-
tigen . Die ihnen inzwischen etwa c.ricil ' r >.! neuen Tchlach .-
icheine sind znrückzuzichen,

8 1 .
Die Kommuualvcrbüiiöe und die Gemeinden haben die

Abgabe von Fleisch und Fleftchwaren an die Berdranchrr
zn überwachen. Soweit cs zur Vermeidung von Ansamm¬
lungen vor den Verkaufsstellen erforderlich ist . haben sie
anzuvrdnen , dass die Vcriorgungsberechtigten sich bei einem
bestimmten Gewerbetreibenden als Knuden eiv -,i : ! r -- ge i
haben und nur bc ! diesem frisches Fleuch , irli .be LLurst
und Rohfett , kaufen dürfen . Auch können sie bestimmen,
dass die Abgabe an die Verbraucher zu bestimm-e » Zei . eu
zu erfolgen hat.



Die Kommunalverbände und die Gemeinden können
das bei den gewerbsmäßigen Schlachtungen sich ergebende
frische Fleisch und Rohfett gegen ein angemessenes Entgelt ,
-welches im Streitfälle vom Landeskommissär endgültig
festgesetzt wird , übernehmen und di« Abgabe an die Ver¬
braucher , gegebenenfalls in verarbeitetem Zustand , selbst
vornehmen oder durch Beauftragte vornehmen lassen .

8 5.
Die nach der Verordnung des Reichskanzlers auszu¬

gebenden Fleischkarten werden nach Anordnung des Mini¬
steriums des Innern einheitlich für das Grotzherzogtum
hergestellt : die Kosten hat der Kommunalverband zu
. ragen .

Die Flcischrart « gelangt durch die vom Kvmmunalver -
band bezeichneten Stellen zur Ausgabe . Der Kommunal¬
verband bestimmt , bei welchen Stellen der Antrag ans Aus¬
stellung der Fleischlarte anzubringen ist. Für die Ange¬
hörige !! eines Haushalts stellt der Haushaltungsvorstand
den Antrag . Bei dem Antrag ist anzugebcn die Zahl der
Personen , welche dem Haushalt angchörcn , bas Alter der
.Müder , die Zahl der Fleischkarten , welche beansprucht wer¬
den , >vwie beim ersten Antrag auf Ausstellung einer
Flcischkarte die im Besitz des Antragstellers und seiner
Angehörigen vorhandenen Vorräte an Tauerfleischwaren ,
Dauerwurst . Treck und Fleischkonserven , soweit solche ins¬
gesamt lll Pfund übersteigen . Diese Vorräte werden auf
die Fleischkarte angerechnct , auf Wunsch kann die Anrech¬
nung auf längere Zeit verteilt werden .

An einen Hausbaltungsvorstand , welcher schon bisher
für die Angehörigen seines Haushalts die zulässigen
Fleischkartcn bezogen hat , kann der Kommunalverband ,
ohne einen Antrag abzuwartcn , die ihm noch der Verord¬
nung des Reichskanzlers für die Angehörigen seines
Haushalts Ankommenden Fleischkarten ausaeben . Das
gleiche gilt für sonstige Vcrsorgungsberechiigik , die bisher
eine Fleischkarte besessen haben .

8 6 .
Eine Ausgabe von Lagcsfleischkarten findet nicht statt .
Für Militärpersonen , die auf Urlaub kommen und

eine Flcischkarte nicht besitzen , ist gegen Vorlegung des
Urlaubsscheins eine Fleischkarte mit den der Dauer des
Urlaubs entsprechenden Abschnitten auszuhändigen . Die
Aushändigung ist auf Sem Urlaubsschein zu vermerken .

In gleicher Weise ist an im Inlande nicht ansässige
Personen , die sich vorübergehend im Reichsgebiet aufhal¬
ten , eine Flcischkarte mit den für die Dauer ihres Aufent¬
halts erforderlichen Abschnitten anszuhänLigcn .

Die Ausgabe erfolgt Lurch die zuständige Stelle des
ÄommunalveronnLes des Aufenthaltsorts .

8 7 .
Au Krankenhäuser und andere geschlossene Anstalten

des Staates , der Kreise , Gemeinden , Körperschaften und
Stiftungen kann Fleisch gegen eine Bescheinigung des
Vorstandes oder Leiters geliefert werden . Tie Beschei¬
nigung hat den Tag der Lieferung sowie die Art und daS
Gewicht des Fleisches zu enthalten . Tic nach 8 0 der Ver¬
ordnung des Reichskanzlers für sede Person zulässige
Fleischmenge darf hierbei ohne Genehmigung des Kom -
mui ' auicrbaudes im ganzen nicht überschritten werden .

lieber die ausgestellten Bescheinigungen ist von der
Anstalt (Krankcnhausj eine Liste zu führen , in welche der
Tag der Ausstellung der Bescheinigung , die Zahl der in der
Anstalt an diesem Tage verpflegten Personen sowie die
Art und das Gewicht des bezogenen Fleisches cinzutraaen
sind . Soweit die in der Anstalt verpflegten Personen im
Besitze einer Flei ' chkarte sind , sind ihnen Fleischmarken in
entsprechendem Umfange abzunchmcn und an die vom
Kommunalverband bestimmte Stelle abzuliefcrn .

8 8.
Inhaber von Gastwirtschaften , Schank - und Tpeise -

wutschäften , von Vereins - und Ersrischungsränmcn , von
Fremdenheimen sowie Händler mit Fleisch und Fleisch¬
waren können zur Verabfolgung a » die Verbraucher be¬
stimmtes Fleisch und Flelschmaren nur auf Grund von
Fleischbezugsscheinen im Großhcrzogtum erwerben .

Beziehen sie von außerhalb des Grvschcrzvglums
Fleisch oder Fleischwaren , ohne dafür Fleiichbezugsicheine
abgeben zu müssen , so haben sie über den Eingang dieser
Ware unter Angabe von Art und Gewicht ein Verzeichnis
zu führen .

Die Fleuchbezugsscheiuc werden au den vom Kommu -
nalverband bestimmte » Stellen in der dem voraussicht¬
lichen zulanigen Verbrauch entsprechenden ela bl » nd Höhe
ansgegebcn . Ihre Geltungsdauer fällt mit der Geltungs¬
dauer der Flcischkarte zusammen . Ucber die Ausgabe der
Fleischbezugsscheine ' ist von der Ausgabestelle ein Verzeich¬
nis

^zn führen . Bei der Enverbnna des Fleisches und
der Fleischwaren ist der Fleischbcziigssthcin dem Veräuße¬
rer des Fleisches auc-zuhändigen .

Die näheren Bestimmungen über die Ausstellung der
Kleischbezugsscheine und die Ueberivachuriq ihrer Verwen¬
dung trifft der Kommunalverband .

'
"
7 .

'
.

'
,
'

,
'

§ s . 7

Die Kommünalvcrbünde haben zu prüfen , ob sie nach
dem Gewicht und der Menge des ihnen zugctcilten
Schlachtviehs und der ihnen sonst etwa zur Verfügung
stehenden Vorräte in der Lage sind , an ihre Versorgungs¬
berechtigtei : die Höchstmcnge an Fleisch und Fleischwaren ,
welche nach der jeweiligen Vekannimachung des Kriegs -
ernährnngsamts auf die Fleischkarte wöchentlich entnom¬
men werden darf , zu verteilen . Erscheint dies unmöglich ,
so ist die ans die Fleischkarte zn verteilende Gewichtsmenge
entsprechend hcraüzusetzen . Dabei kann je nach der Art
der zur Verfügung stehenden Flciichvvrräte der Wert der
Abschnitte nur für einzelne Fleischernen lzerabgesctzt , für
andere Fleischarien aber den Abschnitten ihr voller Wert
belassen werden .

Durch öffentliche Bekanntmachung und durch Aus¬
hang in den Fleischverkaufsstellen ist jeweils zur allge¬
meinen Kenntnis zu bringen , wie viel an Fleisch auf die
einzelnen Abschnitte der Fleischkartc entnommen werden
darf .

Kranken , die nach der Art ihrer Krankheit einer reich¬
licheren Flcischnahrung dringend bedürfen , können vom
Kommunalverband größere Flcischmeugcu bewilligt und
entsprechend mehr Fleischkarten verabfolgt werden .

Die näheren Bestimmungen trifft das Ministerium
des Innern .

8 10 .
Spätestens am dritten Tage nach Umlauf der 4 Wo¬

chen , für welche die Fleischkarten jeweils ausgestellt sind ,
haben die in 8 8 Absatz 1 dieser Verordnung bezeichnetcn
Gewerbetreibenden dem Kommunalverband oder der von
ihm bezeichnetcn Stelle die während der Geltungsdauer
der letzten Fleischkarten vereinnahmten Fleischmarken .
Flcischbezugsscheine sowie Bescheinigungen gemäß 8 7 die¬
ser Verordnung , getrennt nach dett einzelnen Wochen der
Vereinnahmung , sowie die nichtbenntzten Fleischbezugs -
scheine vorzulegen und die am Morgen des ersten Tages
der Geltungsdauer der neuen Fleischkarte in ihrem Be¬
triebe vorhandenen Vorräte anzuzeigen . Hierbei haben sie
auch das Fleisch und die Fleischwaren nach Art und Ge¬
wicht zn bezeichnen , welche sie etwa von außerhalb des
Grobherzogtums ohne Abgabe eines Fleischbezugsscheines
bezogen haben . Gewerbetreibende , welche gewerbsmäßig
Schlachtungen vorgenommen haben , haben ferner die in
den vergangenen 4 Wochen vorgenommenen Schlachtungen
und die erzielten Schlachtgewichte anzugeben . Für die An¬
zeigen kann der Kommunalverband ein bestimmtes Muster
vvrschreiben .

Die Fleischversorgungsstclle teilt den Kommunalvcr -
bü '.'. den mit , welcher Unterschied zwischen erzieltem Schlacht¬
gewicht und vereinnahmten Fleischmarken , Flcischbczugs -
schcincn und Bescheinigungen gemäß 8 7 wegen Schwunds
und Enuvicgcns als zulässig anzusehen ist .

Ergibt sich bei näherer Prüfung , Laß ein Gewerbetrei¬
bender im Vergleich zu dem abgcsetzten Fleisch zu wenig
Fleischmarken , Fleischbezugsscheine oder Bescheinigungen
gemäß 8 7 eingenommen hat , so ist , falls er eine genügende
Aufklärung nicht zu geben vermag , dem Bezirksamt An¬
zeige zu erstatten . Das Bezirksamt kann neben der Her¬
beiführung strafenden Einschreitens die gewerbsmäßige
Verabfolgung von Fleisch und die weitere Vornahme von
Schlachtungen diesem Gewerbetreibenden untersagen : bei
wiederholten Zuwiderhandlungen ist die Untersagung ans -
zusprechcn . Gegen die Untersagung kann Beschwerde an
den Landeslvmmissür erhoben werden : dicker entscheidet
endgültig .

8 n .
Auch zu Hausschlachtungen von Kalbern und Schafen

ist die Genehmigung des Kommunalverbandes erforderlich .
Das Fleisch aus Hausschlachtungrn , welche ohne die vvr -
geschriebene Genehmigung vorgcnvmmen wurden , ist zu¬
gunsten der Gemeinde durch daS Bürgermeisteramt ein¬
zuziehen : ein Entgelt wird hierfür nicht bezahlt .

Bei der Einholung der Genehmigung von HauS -
schlachtnngen , welche durch Vermittlung des Bürgermei¬
steramts zu erfolgen hat , ist daS Lebendgewicht des Schlacht -
tiercs und die Zahl der Wirtschaftsangchörigen des HauS -
h-iltS anzugeben . Auch ist mitzuteilen , welche Fleiichvor -
rine noch im Haushalt sich befinden . Bon der erteilten
Genehmigung ist das Bürgermeisteramt zu verständigen .
Rach der Schlachtung ist das Schlachtgewicht durch den
Fleischbeschauer amtlich festzustelleii und dem Kommnna ! --
verband sowie dem Bürgermeisteramt mitzuteilcn . Bei
der Feststellung des Schlachtgewichts sind das Blut und die
Eingeweide außer Betracht zu lassen .



Der Fleischbeschau ? ! kann für jede derartige Festste!-
lu»g außer etwaigen Reiselosten eine Gebühr̂ ans der
Gemeindekaffe beanspruchen. Tie beträgt bei Schweinen
und Schafen 60 Psg ., bei Rindern I Mark.

Der Kvmmunalverband kann bestimmen, daß statt des
Fteiichbefckiauers ein anderer , vvm Gemeinderat ernannter
Sachverständiger das Schlachtgewicht bei Hausschlachtuu-
gen festzustellen und dem Bürgermeisteramt anzMeigen
har. Die aus der Gcmeindetassc zu zahlende Gebühr die¬
ses Sachverständigen bestimmt der Gemeinderat.

Durch Gemeinöebcschluß mit Staatsgeuehmigung kan »
bestimmt werden , daß die Gebühr (Absatz 3 und 4 ) vom
Bichl-alter rückznerl-eben ist.

8 12.

Die Abgabe von Fleisch aus -fransschlack» » » gen gegen
Entgelt ist verboten , soweit es sich nicht um die Abgabe
an Wirtschastsangchorige , einschließlich des Gesindes , so¬
wie um Raturalbercchtigte , insbesondere Alrenteiler und
Arbeiter , welche kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
Fleisch zu beanspruchen haben , handelt . Ausnahmen kön¬
nen veim Vorlieaen besonderer Gründe vom Kommunal-
vcrba .id bewilligt werden , welcher für den Einzug der
Fleischmarken in entsprechender Höhe Serge zu tragen hat.

8 '8.
Angehörige eines Hgushal.s , in welchem Vorräte ans

Hausichlachtunesu vorhanden sind , erl-alten in der Regel
bis pnn olbnungsmaßigen Verbrauch dieser Borräte keine
Fieischkaric. Ans G . unL des Ergebnisses der küi : fügen
Hausschlactziiingen ist für jeden Haushalt eines Setb'

st-
versorgers unter Berücksichtigung der Bestimmungen des
8 ltt Absatz 3 der Bcrvrdnung des Reichskanzlers vom
Bürgermeisteramt zu berechnen und dem Hnnshaltungs -
vvrstand n . iizuieilcn , ivie lange er mit seinen Vorräten
ausziitvmmen hat .

Ausnahmsweise kann auch sür Selbstversorger auf
Antrag des HanshalluiigSvvrstniidcs znr Beschaffung von
anderem Fleisch oder zur Verwendung auf Reisen eine
ganze oder eine halbe Fleischkarte unter enikprechender

V, Streckung der Zen, für welche der Selbstversorger mit
seinen Fleischvorräten anskommen muß , ausgestellt wer¬
den .

8 l4.
Eine gemeinsame Mästung von Schweinen im Sinne

dös is n Absatz 2 der Verordnung des Reichskanzlers ist
nur daun als vorliegend zu erachten, wenn die Mästung
unter persönlicher Betätigung der Master oder der Ange¬
hörigen ihrer Wirtschaft erfolgt . Die bloße Zahlung eines
Entgeltes sür die Mästung oder znr Anschaffung von Fut¬
termitteln oder die Lieferung von Abfällen ans dem Haus¬
halt zur Verfütterung begründet noch nicht eine gemein¬
same Mästung .

'

8 12-
Notschlachtungen sind innerhalb 24 Stunden nach Ser

Schlachtung vvm Biel-Halter durch Vermittlung des Bür¬
germeisteramts dem Kommunalverband auzuzeigen . Zur
Anzeige verpflichtet ist außer dem Schlachtenden auch der
Fleischbeschauer . Bei der Anzeige ist anzugcbcu , welches
Schlachtgewicht des notgeschlachteten Tieres vom Fleisch -
bcschauer fcstgestellt wurde und ob das Fleisch ausschließ¬
lich im Haushalt des Vichhalters oder innerhalb der Ge¬
meinde verbraucht werden soll. Der Kommunalverband
kann auordneu . daß Fleisch aus Rotschlachtungen an die
Gemeinde oder an eine sonst vom Kommunalvcrband zu
bezeichnende Stelle gegen Entschädigung abzuliesern ist,
welche erforderlichenfalls der Kommunalvcrband sestsetzt.

Hinsichtlich der Gebühr des Fleischbeschauers für die
Feststellung des Schlachtgcwichts sindet 8 11 Absatz 3 und 2
dieser Beiordnung entsprechende Anwendung .

8 1«.

Tie Kommnnalverbünde haben darüber zu wachen , daß
die Fäger . welche das bei Ausübung der Jagd gewonnene
Fleisch von Rot - , Dam- , Schwarz - und Rehwild zum Ver¬
brauch im eigenen Haushalt verwenden , sowie die Gc-

. flngclhalter, welche Hühner znr Selbstversorgung schlach¬
te » , bei Erstattung der vorgeschriebcnen Anzeige jeweils
die entsprechenden Abschnitte der Fleischkarte an die vom
Kvmmnnalverband bc,zeichnete Stelle zurückgebcn. Er¬
streckt sich die Verwendung über die Geltungsdauer der
Flcischkarte hinaus , so sind von der neuen Flcischkarte die
entsprechenden Abschnitte einzubchaltcn .

Die Regelung des Verkehrs mit Wild und Geflügel
erfolge im übrigen in besonderer Verordnung.

8 17.
Di« Beamten der Polizei und di« vom Bezirksamt

oder Konmnnralverband beauftragten Sachverständigen
sind befugt , in die Geschäftsräume derjenigen Personen,
welch « gewerbsmäßig Fleisch verabfolgen , jederzeit einzu¬
treten , daselbst Besichtigungen vKz» nehmen utid die Ge¬
schäftsbücher sowie sonstige geschäftliche Aufzeichnungen
ejnzufrhen .

Die Unternehmer sowie die von ihnen bestellte« Be¬
triebsleiter und Aufsichtspersonen sin») verpflichtet, den Be¬
amten und den Sachverständigen Auskunft über ihren
Betrieb und insbesondere Mer den Bezug und die Berah-
re-ichuug des von itmen seilgelraltenen Fleisches sowie über
Art und Umfang des Absatzes zu erteilen .

8 18.
' Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienst¬
lichen Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrig¬
keiten , verpflichtet, über die Einrichtungen und Gcschäfts-
verhäUnisse, welche Lurch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis
kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mit¬
teilung und Verbreitung der Geschäftsgeheimnisse eines
Betriebes zu enthalten . Sie sind hierauf zu vereidigen .

8 is.
In den Räumen, in welchen Fleisch gerverbsmäßig

verabfolgt wird , ist vom Unternehmer ein Abdruck dicfer
Vervrdnung auszuhüngen .

8 20.
Tie Ausfuhr von Fleisch und Fleischwarcu ans dem

GroßherzogtuM , mit Ausnahme von Wild und Hühnern,
ist nur nrtc Genehmigung der Kleischversorgnngsstelle zu¬
lässig .

Die Fleischversorgungsstelle ist befugt , für den Ver¬
kehr in Grenzortein allgemein Erleichterungen -n ge¬
währen .

8 21 .
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Vcr- '

ordnung und die auf Grund der letzteren erlassenen An¬
ordnungen der Fleischversorguilgsstellc , der Kommrrual -
ve,bände oder der von diesen bezeichnetc » Stellen wer¬
den mit Gefängnis bis zu einem Fahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

8 22 .
Diese Verordnung tritt am 2. Oktober 1916 in Kraft.

Auf den gleichen Tag ireten die 88 l bis 24 unserer Ver¬
ordnung vom 11 . April 1916, Regelung der Fl e i sch vor so r-,
g .inq betreffend (Gesetzes - u . Verordnungsblatt Seite 8lj ,
sowie unsere Verordnungen vom 3t . Mai 1916, 6. Juni
1916 und 11 . August 1916 gleichen Betreffs (Gesetzes - und
Verordnungsblatt Seite 121 , 169 , 2I6j außer Wirksamkeit.

Karlsruhe , den 28 . September 1916.
Grvßherzogliches Ministerium des Innern .

von Vodman . Dr . Schühly .

ftominiiMtittdaitdstiltlichüllitd .
Den Verkehr mit Brotgetreide und

Mehl , hier die Berbranchs -
regrlung betr.

Nachstehende Zusotzbestimmungcn zur Verbrauchs -
regelung vom IS. April 1915 geben wir wiederholt
bekannt

Zu Ziffer 4 der Verbrauchs,-cgelung :
Brot- und Mehlscheine , deren Gültigkeit noch

nicht begonnen hat oder bereits abgelaufen
ist , dürfen von den Bäckern und Mehlverkäufern
beim Verkauf von Brot oder Mehl nicht ange¬
nommen werden.

Zn Ziffer 2 der Verbrauchsrrgelung :
Die Brot und Mehlscheine haben nur sür den

Bezug von Brot und Mehl innerhalb des Wohn¬
ortes der Versorgungs.berechtigten Gültigkeit ; die
mit rotcn Streifen überdruckten Scheine sind erst
vom 1 . jeden Monats bis einschließlich 15 . deS
gleichen Monats gültig .

Zuwiderhandlunpen gegen diese Vorschriften werden
gemäß 8 57 der Verordnung des BundcsratS über
Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1916 mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu 1500 Mark bestraft.

Geschäfte , deren Inhaber diese Vorschriften nicht
beachten , werden geschlossen. (8 58 der Bundesrats»
Verordnung.)

Durlach den 4 . Oktober 1916 .
Ter Vorsitzende deS Ausschusses :

Turban .
Druck und Vertag von Adols Du PS in Lurlack
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